
Hinweise zum Antrag: 
Die Antragstellung begründet noch keinen Versicherungsvertrag. Erst ab Zugang der Polizze oder 
einer gesonderten Annahmeerklärung und rechtzeitiger Prämienzahlung besteht Versicherungsschutz 
nach Maßgabe des Versicherungsvertrages. Versicherungsschutz vor Zugang der Polizze besteht nur 
bei einer vorläufigen Deckung in dem vom Versicherer zugesagten Deckungsumfang. 
Für Anträge, die bis spätestens 3 Werktage vor Versicherungsbeginn bei uns einlangen, können wir 
Ihnen sofort eine vorläufige Deckungszusage übermitteln (bei weniger als 9 Werktagen bis Beginn nur 
bei Vorliegen eines Bankeinzuges!). Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz bei Zahlung 
mittels Zahlschein nur dann gegeben ist, wenn die Prämie nachweislich vor Veranstaltungsbeginn 
überwiesen wurde. Gemäß §38 VersVG (siehe letzte Seite) besteht Versicherungsschutz nur nach 
vollständiger Prämienzahlung. 
Die in diesen Unterlagen angeführten Bedingungen und Prämien gelten nicht für Sportevents und 
sportausübende Teilnehmer, ebenso nicht für Kampf- und Motorsportveranstaltungen, Feuerwerke, 
Böller- und Wetterschießen, Körveranstaltungen, Tierschauen und Viehmärkte, sowie bestimmte 
Brauchtums-Veranstaltungen (Maibäume,   Krampuskränzchen, Perchtenläufe…), für die es eigene 
Fragebögen bzw. Antragsformulare gibt. 
Schäden, die durch Teilnehmer an der Veranstaltung (Gäste, Besucher, etc.) verursacht werden, 
sind im Rahmen dieses Angebotes nicht versicherbar. Für derartige Schäden haftet der 
Teilnehmer Ihnen gegenüber. 
Die Basisdeckung der Veranstalter-Haftpflichtversicherung schützt den Veranstalter bzw. die Agentur 
bei Forderungen Dritter infolge Personen- und Sachschäden - in Ihrem eigenen Interesse raten wir 
Ihnen zu einer möglichst hohen Versicherungssumme. Bedenken Sie bei der Wahl der 
Versicherungssumme, dass z.B. bei einer schweren Körperverletzung der berechtigte Schadenersatz 
einer Person € 2,0 Mio. und mehr betragen kann. 
Manche Varianten und Zusatzdeckungen werden erst bei Versicherungssummen ab € 2,0 Mio. 
angeboten. Für den erweiterten Veranstalter-Rechtsschutz gibt es ein eigenes Antragsformular. 
 


